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Änderungen des Personals in einer 
Kindertageseinrichtung melden

Wenn Sie eine Personalveränderung in einer Kindertageseinrichtung vornehmen möchten, 
müssen Sie das unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesjugendamt) 
melden.

Basisinformationen

Sie müssen als Träger einer Kindertageseinrichtung eine Personalveränderung der 
zuständigen Stelle melden.

Es werden folgende Ereignisse unter Personalveränderungen gezählt: 

Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis
Austritt aus einem Beschäftigungsverhältnis
Wechsel der Einrichtung  innerhalb eines KiTa-Trägers 
Nach Änderung der Qualifikation von weiteren Personen in der Kita, wie z.B. 
Auszubildenden, Praktikannt:innen o.Ä. 
Einstellung von Personen auf Grundlage der „Eckpunktevereinbarung der Kita- 
Trägervertretungen mit dem Senator für Kinder und Bildung zur Personalgewinnung 
von dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels in der institutionellen 
Kindertagesbetreuung“ (Quereinsteiger:innen) mit einer Ausnahmegenehmigung 
durch das Landesjugendamt gemäß 6.2 RiBTKe.

Allgemein müssen Sie beachten, dass die Meldung für alle Personen gilt, die mit oder am 
Kind arbeiten.

Voraussetzungen

Sie betreiben als Träger eine betriebserlaubnispflichtige Kindertageseinrichtung.

Ablauf

Sie können die Meldung schriftlich mit dem hier hinterlegten Formular (Personalmeldung) 
oder mit dem OnlineDienst erstellen. 
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Online Ablauf: 

Sie erstellen eine Meldung in dem Online Dienst.
Nach der Anlage wird die Anzeige automatisch an die Behörde weitergeleitet.
Die restlichen Verfahrensschritte entsprechen dem schriftlichen Verfahren.

Schriftlicher Ablauf: 

Sie erstellen eine schriftliche Meldung der Personalveränderung für die jeweilige 
Kindertageseinrichtung (KiTa) Ihres Trägers.
Danach versenden Sie postalisch Ihre Anzeige an das Landesjugendamt.
Das Landesjugendamt wird nach Eingang eine formelle Prüfung durchführen, sollten 
Formfehler oder fehlende Dokumente gefunden werden, wird es sich mit Ihnen in 
Kontakt setzen und um Nachbesserung bitten.
Sie müssen die Nachbesserung durchführen und eine aktualisierte Meldung 
versenden.

Bei einer negativen Prüfung wird sich das Landesjugendamt bei Ihnen melden und 
erläutern, wie oder ob eine Beschäftigung dennoch möglich ist. Beispielsweise könnte eine 
Nachqualifizierung der Person erforderlich sein.

Zuständige Stellen

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 30 - 
Qualitätsentwicklung und Aufsichtsfunktionen in der 
Kindertagesbetreuung - Landesjugendamt

Herdentorsteinweg 7, 28195 Bremen
Website
landesjugendamt@kinder.bremen.de

Online Services

Kindertageseinrichtung: Personalveränderung melden 
Hier übermitteln Sie den Eintritt sowie den Austritt von Personal in einer 
Kindertageseinrichtung. 
Dies können Sie in einem Vorgang erledigen, auch direkt für mehrere Personen und 
über mehrere Einrichtungen unter einem Träger.

Formulare

Formular Personalmeldung 

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kinder-und-bildung/der-senator-fuer-kinder-und-bildung-referat-30-qualitaetsentwicklung-und-aufsichtsfunktionen-in-der-kindertagesbetreuung-landesjugendamt-182331
https://www.bildung.bremen.de/landesjugendamt-381610
mailto:landesjugendamt@kinder.bremen.de
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry?id=ANZKITAPRS&location=020000000000
https://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/Personalmeldung_beschreibbar.docx
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Rechtsgrundlagen
§ 47 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII)
§72a SGB VIII
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zum 
bedarfsgerechten Ausbau und Erhalt der Kindertagesbetreuung in der Stadtgemeinde 
Bremen

Weitere Informationen
Datenschutzinformation gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die 
Nutzung des EfA-Onlinedienstes „Personalveränderungen melden“

Aktualisiert am 25.11.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__47.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinie-ueber-die-gewaehrung-von-zuwendungen-fuer-investitionsmassnahmen-zum-bedarfsgerechten-ausbau-und-erhalt-der-kindertagesbetreuung-in-der-stadtgemeinde-bremen-311264?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.onlineantrag.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/2025-03-03_Datenschutzinformation_Personalver%C3%A4nderung.pdf
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